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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag, den 17 Febr. i8oi.' Viertes Quartal. Den -8 Pluviôse IX.

Gesetzgebender Rath, 21. Jan.
Fortsetzung.

(Beschluß des Rechtfertigungs. Schreibens des Cant.
Gerichts vomThurgau, in Betreff des Criminal-
Prozesses von Gügi.

Wann wir nun über alles, Bürger Gesetzgeber!

hinlängliche Auskunft gegeben ; wann wir gezeigt, und
verhvssentlich erwiesen haben, daß das Canlonsgericht
keineswegs in dieser Sache anders handeln konnte, als
es handelte, und daß die ihm zur Last gelegten Fehler
nirgends existircn. Wann der Gügi, oder dessen Sach-
Walter, durch Unterlassung der Appellation, die Rich-
tigkeu des Urtheils selbst anerkannt hat: so werden scl>

bige finden, daß an den von uns ausgefällten Urtheilen
nichts, auf dem Wege des Rechts, wohl aber auf
dem der Gnade, zu Gunsten des Gügis abzuändern sey.

In wie weit aber diese leztere ihm Gügi, ohne Gefahr
für die menschliche Gesellschaft, nach dem Vorschlag
des Vollziehungsraths, durch eine Verbannung zu er.
theilen sey? dieß, Bürger Gesetzgeber! wird nun Ihre
Klugheit entscheiden; nur einige Fragen hierüber seyen

uns »och zum Beschluß erlaubt.
Wann Gügi in seiner frühen Jugend mit Kenntnis-

sen, mit Unterstützung von seinem vermöglichen Vater,
fein Brod, anstatt durch Fleiß und Arbeit, durch Schel.
mcnstreiche zu gewinnen suchte, was wird selbiger, den
bis anhin keine noch so starke Warnungen bessern konn.
ten, im Ausland, wo er weder Etablissement, noch

Unterstützung hat, thun?
Was muß die östreichische Regierung in deren Lan.

den sich Gügi vor seiner Auslieferung an das Cantonsge,
richt befand, und welche denselben nach den östreichischen
Gesetzen ins Zuchthaus liefern, und dadurch die mensch,
iche Gesellschaft vor diesem Verbrecher hätte sichern müs-

sen, falls Gügi nach der Verbannung in deren Staaten
sich aufhalten, neue Verbrechen begehen, und gesanglich
eingcsezl werden sollte, von unserer Regierung halten,
daß sie ihr die Mittel, die sie zur Sicherstettung gegen
Gügi in ihrer Gewalt hatte, durch die anverlangte An?»

Iieferung entnß, und uachhin anstatt das Urtheil, unter
dessen Titel die Auslieferung verlangt wurde, zu cxequ:.

ren, selbiges aufhob, und den unverbesserlichen Verbre»
cher wieder frey in ihre Staaten zurücksandte, und
ihm dadurch ihre Angehörigen aufs neue zu schädigen

möglich machte.
Was müssen, wann an einander grenzende Staaten,

beynahe erweislich unverbesserliche Verbrecher, von der

Art des Gügis, anstatt durch Einsperrung, durch Ver«
bannung bestraffen, für die Sicherheit der ganzen
menschlichen Gesellschaft aus diesen Grundsätzen für
Folgen entspringen.

Republikanischer Geuß und schuldige Hochachtung!

Der Präsident des Canronsgerichls Thurgau,
S. Fehr.

Im Namen des Cantonsgcrichts, der Gericht-
schreibe?, Vogler.

Auf den Antrag der Finanzconimißio» wird folgende
Botschaft an den Vollz. Rath angenommen:

Sie haben, B. Vollz. Räthe, dem gesetzg. Rath
in Ihrer Botschaft vom 5ten d., in Betreff der söge-

nannten Stockhaber-Abgabe, alle erwünschte Auskunst

ertheilt.
Es erhellet nemlich daraus, daß dieser Stockhaber

weiter nichts, als ein unbedeutend geringer Ersatz ist,
für Holzübcrlassungen, die eben gegen Bezahlung dieses

Ersatzes an dazu berechtigte Güterbefltzer Platz haben.

Mit Ihnen B. V. R. findet daher der G. Rath,
daß wenn die Holzberechtigten Bürger von ihrem Holz«
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recht Gebrauch machen und das ihnen zukommende

Holz beziehen wollen, sie hinwiebcr auch be» Vertrags-

maßig alS Ersatz schuldigen Slockhadrr zu entrichten

gehalten sehn sollen.

Diesem Grundsatz gemäß ist demnach der G- R. in
die von einigen Gemeinten auS dem Distrikt Hochstellen

C. Bern schon bey der vorherigen Gesetzgebung über-

reichte, gegc» diese Stcckhabergeduhr gerichtete Petition
nicht eingetreten, sondern hat die Pelenlen ihrcS Begeh-
rens abgewiesen.

Der G. R. hat demzufolge Sie B. V. N. einla-

den wollen, dieses sowohl den genannte» Gemeinten

zu ihrem Verhalt eröffnen als aber der Verwallungs-
kammer von Bern bekannt machen zu lassen, damit sie

die Beziehung dieser Slockhabcrgcbühr veranstalte» lasse.

Auf den Antrag eines Mitglieds werde» der Crimi-
«algesctzgcbungs-Comnußion beygcordnct, die BB.
Saussure und Graf.

Die Petitionencommißio» berichtet über folgende

Gegenstände:
». Die Gemeinde Forcl im Cant. Frcyburg, klagt

wegen einer Gelraidabgade an die Pfruud Stäsfis,
welche der Pfarrer als Prämiz einsoderl, die Munizr-

palität Forel aber, nur so wie die übrigen Bürger
von Estavaycr bezahlen will, oder widrigenfalls auf
gänzliche Trennung von der Kirchgcmeinde Stäsfis

schließt: wird an die Unterrichtscommißion gewiesen.

2. B. König Pfarrer von Walkringcn Cant. Bern,
ein Mann über 60 Zahre alt, Vater von 4 zum Thut
unerzogenen Kindern, und durch Gesichtoschwäche und

rheumatische Ausälle gezwungen, sich ost einen Vikar
hallen zu müssen < stellt in einer Bittschrift seine durch

verschiedene Unguicksfällc dcwmkte und nun durch die un-

richtige Bezahlung eines sehr geringen Pfruiideinkomens,

von welchem das Jahr >8oo ganz und das von 1799

zum Theil aussteht, aufö äusserste gebrachte traurige

Laue vor, und bittet von Ihnen B. G> einiger Auf.
mcckstimkeit gewürdigct und mit günstigen Blicken an.

gesehen zu werden.

Da di^ Commißion in dieser Verstellung eine Bitte

uni Unterstützung wahrzunehmen glaubt, so trägt sie

auf Verwcijung derselben an die Vollziehung a». An.

genommen.
Die Stadtgemeinde Nrau b.sizt seit 1677 einen

jn der Manlchcnschast des Hauses von Hallwyl dcgrif-

stnen Bodenzms von jährlich >2 Mütt, den sie noch

i» dem lutta Jahrzchend förmlich empsienge, dessen

struere Beziehung jezt aber der Gemeinde Arau von

Seiten des HauseS Hallwyl kraft Gesetzes vom 1».

Nov. '798 rechtlich interdiziert wird. Um »u» eine,,

kostbaren Reehlshandcl über den ganz nngleich version,

denen Sinn des erwähnten Gesetzes zu vermelden, bit,
tel die Äcmemdskammer von Arau zu ihrem Verdat
sich von Ihnen B. G. Auskunft über die Frage aus:
Ob durch das bemsldle oder ein seitheriges Gesetz diese

auf aulhcnltscheu Titel» und mehr als himderljährigeiil
Herkommen beruhende Bodengülle, darum weil sie im

Memnleheu des Hauses Hallwyl begriffen war» der

Ecn'.cmtc Arau wcggesprocheu worden und a» laS

Haus Hallwyl zurückgefallen sey? oder aber un El.
gensatz (falls das bisherige rechtliche Verhältniß mit

der neuen Ordnung nicht eon.patldel wäre), ob nicht

durch das erwähnte Gesetz daS Maimleycnrecht teS

Hauses Hallwyl ausgehoben worden sey?

Da in vielen ähnliche» Fälle» der ncmüche Zwcifcl

entstehe» kann, folglich, um eine neue Quelle von

Nechlshändeln zu stopfen, im Allgemeinen eine Gesetzes«

erläuterung nöthig scheint, so rathet die Pet. Coniniil»

fiou an, diese Einwage der Finanzcommißlon zur Un«

tcrsuchunz zu üdergeben. Angcnommen.

4. Auf die Nachricht, daß der Gemeinde Soloihm»

bey Söndcruug des Staats - und Stadlgut, aus tem

dortige» Stadtseckel von in circa Fr. 500,000, eine

Summe von Fr. i;o 000 zugestanden worden sey, lrc.

ten nun die Gemeinden im Distrikt Ballstall aus. I»
der Voraussetzung, daß gedachter Stadtsekel nicht o»i«

schlicßiichcs Stadtgnl, sondern seiner Entstehung <
A»>

wachsuug und bisherige» Verwe»du»g nach, allgcmei-

neö Cantonsgul sey, begehren diese Gemeinde», deß

ihnen, in Betracht ihrer unzählige» Aufopferungen >»

erlittener Plünderung, Einquartierungen, Liefer«

und Führungen aller Art, wenigstens ihr? in Hände»

habenden BonS, nach so vielen citcln Zahlungsverspri»

che», endlich aus diesem Stadtseckel oder irgend einem

andern Funds bezahlt werden möchten.

Die Pel. Commißion rathet an, dieses An nicken 0!^

eine» Finanz - und Admin-siralronsgegenftanv b.lra'

send, der Vollziehung zu übersenden. Angenommen.

5. Auf Befehl der damaligen Polizey, wurde» >»>

Herbst 1797 z» Grönichen im Distr. Arau, 6 Stücke

Hornvieh, als von eincr ansrrckenden Lungcnseuchc at'

gegriffen, abgethan. 2 davon gehörten dem Kan>n

Zcrndcr und 4 dein Jakob Eichcnberger. Der eristx

schäzt seinen Verlurst auf '8 '/a, und der lcztere d »

seinigcn auf ?9 1/2 Ld'or. Beyde sagen, sie

an dem erlittenen Vcrlmst schuldlos; sie seyen der«»
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arm, und ihnen habe sowohl ihre Gemeinde Grönichcn

als die vormalige Regierung Vergütung des geschlage-

neu Viehs verhcissen, die sie aber/ ungeachtet ihrer
wiederholten Nachwerbungcn, weder bey diesen Behör-
den noch in der Folge dey den gesetzgebenden Räthen
n.emalS haben erhallen können, deßwegen sie sich ge.

zwungen sehen, diese Enlschädniß von dem ltzig.n ge-

setzgebcnden Rath zu erbitten.

Da aber einerseits von allen obigen in der Bittschrift
enthaltenen Hauptangabcn keine einzige durch irgend ein

authentisches Zeugniß bescheiniget ist, anderseits dann

die itzige Regierung sich leider nicht im Fall befindet,

dergleichen Largitioncn machen zu könne», ohne drin,

gcndere Bedürfnisse hintaiizusctzen, w rächet tie Pet.

Con,mißion an, das erwähnte Begehren von der Hand

zu weis.». Angenommen.
e. Die von Müller Huge,,dobler zu Amlieken Distr.

Wcjnselben, samt iincrzogenen Kindern hinterlassene

Wittwe, verlangt zu Belebung ihres Gcwcrds (da
ihre bisherige Mühle wegen Wassermangel in trocknen

Zeiten stillstehen muß an einem Bach ' der ungefehr

loo Schritte unlenher Amlickeu i» die Thür fließet,

annoch i oder 2 Mahlhäuffcn andringen zu können.

Kein Hinderniß setzet sich diesem Unternehmen entgegen.

Die alliemeine Theilnahme an dem Fortkommen dieser

vaterlosen Familie und die Bcgucmlichk.it der mahl-

dürftigen Gegend samt der Zustimmung der bcnachbar-

ten Gemeinden und 4 der nächstg.Icgcncn Müllern,
vereinigen sich zn Empfehlung dieser Bitte. Nur die

eine Stunde von Amlieken entlegene Gemeind Wechsel-

den allein, als Besitzerin der dortigen Mühle, wi-
d rszl sich, aus Furcht, daß durch eine grössere Thä.
tigkeil der Mühle zu Amlieken > der Mühle zu Wen-sel-
den einige Kunden abgehen möchten, llnqeacht dessen

würde, nach Sage der Bit stellen» und der Munizipa.
Illät von Amlieken, die Verwaltnngskammer vom Thür-
§au wahrscheinlichst diese Conceßion bcwilli. ce haben,
wenn nicht die lczte Polizeyrerordnung vom Okt.,
so die Lesugniß der Verwahrn,gstammern zu Bcw,l.
tigung neuer Mühlen nur auf de« Fall, wo keine

Einwendungen vorwalten, einstweilen bis zu Ersbei-
nun; eines neuen Polizcngesetzes, einschränkt, dazwi.«
stben gekommen wäre. D: ß >st die Ursache, warum
die Bestellerin, von allen Seiten unterstüzt, nun zu

Erhalittng gedachter Conceßion an Sie B. G. sich

wendet.

Die Pet. Commißion rathet an, vorbemclbte Peti-
von dcr Vollziehung zu überweisen, Mit dem Auftrag:

die Verwaltnngskammer des Cant. Thurgan einzuladen,

»ach Prüffung der Gründe und Gcgengründe über das

Begehren dcr Müllerin rincn motivirten Entscheid zu

geben, vorbehalten für die mißvergnügte Parthey der

Weilcrszichung vor den Vollz. Rath. Angenommen.
7. Die Deputieren dcr Gemeinden des Distrikts

Meudrisio, welche um Ernennung eines Ausschuss.s

zur Abfassung ciucr Rechnung der Distriksschulden sich

versammelten, auf das Gerücht, als wenn durch die

neu einzuführende Verfassung die zwey Eantone Bell nz

und Lauis », einen geschmolzen, und die Stadt B.lle»z
als Hauplort besiimmr^vcrden sollte, wünsche», daß

das Hauplvrt von ihrem Distrikte nicht so sehr ein-

fcrot sey.

Die Pet. Commißion rathet an, diesen Wunsch an
die Consiiluljouscommißion zn weisen. Angenommen.

Oi; Forts, folgt

Beytrag zur helvetischen Revolutions-
Geschichte.

Provisorische Verfassung des Cantons
Scha s f h a » sen im Jahr i 7 y? wâh«
rend die Oestreich er den Canton
besezr hatten.

Z. l. Anstalt der ehemaligen durch die vorige Ver.
fassung abgeschasten Land- und Odervogtcycn, sollen

die seither mit Nutzen bestandenen Distriktsgerichte,
unter dem Name» von Landgerichten ferner bleiben,

und die Richter, wie seither, einzig aus Bürgern des.

slbcn Distrikts erwählt werden.

NL. Den Gemeinden Ncuhaustn BnchthalemRüdlin»

gen u. Buchberg, welche seither dem Dlstrikiogerichd
zugetheilt waren, solle eS seey gestellt werden, db

sie fernerhin sich an das Vogt, und Stadtgericht z,r
Schasshausen, oder an irgend rj» benachbartes

Landgericht halten wollen.

2. Von diesen Landgerichten geht die AppellaNow
an den kleinen Rath.

;. In Apvellationcn von den Landgerichten, und

in Hauptkrimilialfällcn, wo über Bürger vom Lande,

oder über Fremde, welche Criminalverbrechen ausuu»
serec Landschaft begangen haben, gerichtet wird sMw
di jeuigen.Landbürgcr, welche Beysitzer des feilhcrigew
CantouSgerichl waren, wofern sie ziemlich bey dieser

Stelle bleiben wellen, zu dem kleinen Rar!) becusirn,
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